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Norm

ABGB §983

GO Magistrat Linz 1999 §8 Abs3 Z3

Statut Linz 1992 idF 2012/001

Statut Linz 1992 §46

Statut Linz 1992 §46 Abs1 Z9

Statut Linz 1992 §78 Abs1 Z2

StGdBG OÖ 1956 §35 Abs1

VwGG §42 Abs2 Z1

VwRallg

Rechtssatz

In die Zuständigkeit des Gemeinderates fällt gemäß § 46 Abs. 1 Z 9 Statut Linz 1992 unter anderem die Aufnahme und

Gewährung von Darlehen. In einem solchen Fall wäre ein Gruppenleiter gehalten, ausgehend von § 8 Abs. 3 Z 3 GO

Magistrat Linz 1999 iVm § 35 Abs. 1 OÖ StGdBG 2002 die Zustimmung des Gemeinderates herbeizuführen. Bei der

Beurteilung, ob ein Zinsswap ein Darlehen iSd § 46 Abs. 1 Z 9 Statut Linz 1992 ist, sind im Zusammenhang mit § 78 Abs.

1 Z 2 Statut Linz 1992 (GenehmigungspAicht der Landesregierung) und den dort enthaltenen BegriB "Darlehen", die im

Statut Linz 1992 vor der Nov LGBl Nr 1/2012 ausdrücklich genannten BegriBe Darlehen und Darlehensverträge

mangels jeglichen Hinweises, dass damit auch Zinsswaps gemeint sein könnten, nicht anders zu verstehen als nach §

983 ABGB (vgl. VwGH 26. April 2016, Ro 2015/09/0014, Ro 2016/09/0004). Nichts anderes gilt für den in § 46 Abs. 1 Z 9

Statut Linz 1992 enthaltenen DarlehensbegriB. Schon im Hinblick auf die gleichen Wortfolgen wie in § 78 Abs. 1 Z 2

Statut Linz 1992 besteht kein sachlicher Grund für eine unterschiedliche Sichtweise bei der Beurteilung, ob ein

Zinsswap als Darlehen anzusehen ist. Bei der Subsumtion des Abschlusses des Swap-Geschäftes unter § 46 Abs. 1 Z 9

Statut Linz 1992 kommt es nicht darauf an, dass dem Gruppenleiter bewusst gewesen ist, dass für den Abschluss von

"marktüblichen Finanztermingeschäften und Finanzterminkontrakten" zur Optimierung des

FremdHnanzierungsportfolios die Zustimmung des Gemeinderates gemäß § 46 Abs. 1 Z 9 Statut Linz 1992 einzuholen

ist bzw. bei ihm Bedenken aufkommen müssen, ob der Gemeinderatsbeschluss noch als Grundlage für den Abschluss

des Swap-Geschäftes herangezogen werden kann. Ausgehend von der taxativen Aufzählung in § 46 legcit. hätte sich

das VwG mit den dort normierten Tatbestandserfordernissen beschäftigen müssen, die eine Zustimmung des

Gemeinderates vorsehen, wie im Fall der Z 9, ob mit dem Abschluss eines Zinsswap tatsächlich ein Darlehen

aufgenommen wurde. Hinzu kommt, dass erst durch die Oö Gemeinderechtsnovelle 2012 (LGBl. Nr. 1/2012) derartige

Finanzgeschäfte ausdrücklich erfasst sind.
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